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Beitritt zum: 

Übungsleiter: 

Mitgliedsnummer: 
VfH Kandel e. V.  

Klärstrasse, 76870 Kandel 
 

Aufnahme – Antrag 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim  Verein für Hundefreunde Kandel e.V. (VfH Kandel)  

als    Vollmitglied (Jahresbeitrag 42 Euro)  Jugendmitglied bis 18 Jahre  (10 Euro) 

Einmalige Aufnahmegebühr 35 Euro; Betrag für nichtgeleisteten Arbeitseinsatz 42 Euro p.A. 

Vorname       Nachname 

 
Straße       PLZ   Ort 

 
Geburtsdatum      Beruf 

 
Telefonnummer      E-Mail-Adresse 

 
Der Verein macht es zur Plicht, dass ich für jeden Hund, mit dem ich das Vereinsgelände zum Übungsbetrieb 
betrete, eine Haftpflichtversicherung sowie eine gültige Schutzimpfung vorweisen kann. Für verursachte 
Schäden durch meinen Hund  übernehme ich die volle Haftung. 

Eine Haftpflichtversicherung besteht bei: 
 

Als Mitglied des Südwestdeutschen Hundesportverband (swhv) ist der VfH Kandel verpflichtet, seine 
Mitglieder an den Verband zu melden, und übermittelt folgende mitgliedsbezogenen Daten an den swhv: 
Name, Geburtsdatum, Adresse, Eintrittsdatum. Mit dieser Übermittelung im Rahmen des Vereinszwecks bin 
ich einverstanden. 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Platzordnung sowie Beitragsordnung des VfH Kandel als 
für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum 
Datenschutz/ zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise auf der Seite 2. Die Vorstandschaft entscheidet final über die Bewilligung des Aufnahmeantrags.  

 

Datum, Ort   Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beitrags- Einzugsermächtigung 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die erforderlichen Beiträge vom VfH Kandel e.V.  von meinem 
Konto abgebucht werden:  

Geldinstitut: __________________BIC___________________Kontoinhaber____________________ 

IBAN:  ___________________________________________________________________________ 

 Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 

 ______________ , _________________________________  

Diese Einzugsermächtigung gilt für die einmalige  Aufnahmegebühr, die Jahresbeiträge während der 
Mitgliedschaft, sowie die Beträge für nichtgeleistete Arbeitseinsätze während der Mitgliedschaft  und kann von 
mir jederzeit widerrufen werden. Die Einzugsermächtigung erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft. 
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Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag 

Die Vereinssatzung, Platzordnung liegen im Clubhaus aus und kann auf der Homepage des VfH Kandel 
heruntergeladen und darüber hinaus beim Vorstand angefordert werden. Die Kündigung der Mitgliedschaft 
kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 01.10. des Jahres 
zugestellt werden. 

Arbeitseinsätze und Betrag für nicht geleistete Arbeitseinsätze 

Jedes Vereinsmitglied, welches aktiv an den angebotenen Leistungen des Vereins teilgenommen hat, ist 
grundsätzlich verpflichtet, an jährlich mindestens einem offiziellen Arbeitseinsatzes oder vergleichbaren 
anderen Vereinsveranstaltungen (z.B. auszurichtende Turniere, Vereinsfeste, o. ä.) aktiv mitzuhelfen. Auf die 
effektiv abgeleistete Stundenzahl kommt es hierbei nicht an. 
Sollten ein Mitglied, welches aktiv an den angebotenen Leistungen des Vereins teilgenommen hat am Ende 
des Kalenderjahres keine entsprechenden Arbeitsleistungen für den Verein erbracht haben, so hat es- 
ersatzweise- den finanziellen Betrag  (42 Euro) zu entrichten, welcher in der Beitragsordnung des Vereins 
hierfür vorgesehen ist und vom Verein eingezogen wird. 
Über die jeweils anstehenden Termine der Arbeits- oder Helfereinsätze hat sich das Vereinsmitglied selbst zu 
informieren. Die Termine werden i.d.R. rechtzeitig durch Aushang am Clubhaus bekanntgegeben. 
Bei den Arbeitseinsätzen werden Anwesenheitslisten ausgelegt, in welche sich jeder Helfer einträgt. Sollte ein 
Vereinsmitglied am Jahresende angeben, er sei als Helfer bei einem Arbeitseinsatz anwesend gewesen und 
hätte sich nur versehentlich nicht in die ausgelegte Anwesenheitsliste eingetragen, so wird (im Zweifelsfall) 
angenommen, dass die betreffende Person nicht teilgenommen hat. 
 

Datenschutz/ Persönlichkeitsrechte 

�  Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen 
über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur 
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

�  Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von 
Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der 
Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- 
oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber 
dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In 
diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits 
auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

�  Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach 
Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre 
durch den Vorstand aufbewahrt. 

�  Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche 
die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten. 

�  Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterlizenz … Mir ist bekannt, dass 
dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

�  Als Mitglied des Südwestdeutschen Hundesportverband (swhv) ist der VfH Kandel verpflichtet, seine 
Mitglieder an den Verband zu melden, und übermittelt folgende mitgliedsbezogenen Daten an den swhv: 
Name, Geburtsdatum, Adresse, Eintrittsdatum. Mit dieser Übermittelung im Rahmen des Vereinszwecks 
bin ich einverstanden. 


